
 

 
 
 

  

  Der Bürgermeister 

 
 
 
Amt für Finanzen und Wohnungsbauförderung 
                  

Sitzungsdrucksache Nr. 210/2003/2 
-öffentliche Sitzung- 

 
 
 
 

 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 

 
TOP: 

 
Beteiligung der Stadt Lüdenscheid an der Lüdenscheider Stadtmarketing 
GmbH/2.Ergänzung 

 
 
 Vorgesehene Beratungsfolge:  Termine: 

 Hauptausschuss 07.07.2003 

 Rat der Stadt Lüdenscheid 21.07.2003 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Beteiligung der Stadt Lüdenscheid an der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH auf der 

Grundlage des beigefügten Gesellschaftsvertrags wird zugestimmt. 
 
2. Der jährlichen Bereitstellung der finanziellen Mittel in einer Größenordung von ca. 75 T€ ab 

dem Jahr 2004 wird zugestimmt. 
 
3. Die/der Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 

Lüdenscheid GmbH wird angewiesen, den zur Durchführung der Beteiligung erforderlichen 
Beschlussfassungen zuzustimmen und alle notwendigen Erklärungen abzugeben.    

 
4. Die Zustimmung erfolgt jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichtsbehörde des Märki-

schen Kreises den Gegenstand der Gesellschaft (vergleiche § 2 des Gesellschaftsvertrags) 
nicht als wirtschaftliche Betätigung (vergleiche § 107 GO) wertet. 

 
 
 
 
 



- 2 - 

    
 

Begründung: 
 
Die Beteiligung der Stadt Lüdenscheid an der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (vergleiche Sit-
zungsdrucksachen 210/2003 und 210/2003/1) wurde in der Sitzung des Ausschusses für Beteiligun-
gen, Organisation und Finanzentwicklung beraten:  
 
Es wurde einvernehmlich beschlossen, den Gesellschaftsvertrag wie folgt zu ändern: 
 
 § 8 Ziffer 2. d): Streichung des Halbsatzes nach dem Komma 
 § 8 Ziffer 4.    : das Wort „August“ wird durch das Wort „Juli“ ersetzt 
 
 
Darüber hinaus bestand bei den Mitgliedern des Ausschusses für Beteiligungen, Organisation und 
Finanzentwicklung Einvernehmen, dass der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH neben der Bereit-
stellung der finanziellen Mitteln von ca. 75 T€, Mittel in Höhe von ca. 50 T€ aus dem Parkraumbewirt-
schaftungs- und Pachtvertrag zufließen. Der bestehende Pachtvertrag bleibt von dem Gesellschafts-
vertrag unberührt. 
 
Zur ersten Ergänzung der Sitzungsdrucksache 210/2003 ist anzumerken, dass in der Gesellschafter-
versammlung der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH am 10.07.2003 nicht über die Beteiligung abge-
stimmt wird. Die Beschlussfassung erfolgt zu einem späteren Termin in einer außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung. 
 
 
 
 

 
Lüdenscheid, den     .August 19 
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